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Beschluss 

Nr. 14/46/05G 

Vom 12.11.2014 
 P140755 

 

Ratschlag betreffend Gewährung einer Kreditsicherungsgarantie an die Universität Basel 
für die Erstellung des Neubaus Departement Biomedizin auf dem Life-Science-Campus 
Schällemätteli sowie Ausgabenbewilligung für den Rückbau des alten Biozentrums 
zugunsten der Errichtung des Neubaus Departement Biomedizin auf dem Life-Science-
Campus Schällemätteli und Übertragung einer Staatsliegenschaft vom Verwaltungs- ins 
Finanzvermögen (Entwidmung) 
 
14.0755.01, Ratschlag des RR vom 24.06.2014 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 14.0755.01 vom 24. Juni 2014 und nach dem mündlichen Antrag der 
Finanzkommission sowie der Bildungs- und Kulturkommission vom 12. November 2015 
beschliesst: 

1. Der Universität wird zur Errichtung eines Neubaus für das Departement Biomedizin 
auf dem Life-Science-Campus Schällemätteli eine Kreditsicherungsgarantie von 
Fr. 106‘000‘000 gewährt. 

2. Für den Rückbau des alten Biozentrums zugunsten der Errichtung des Neubaus für 
das Departement Biomedizin wird eine einmalige Ausgabe von Fr. 4‘000‘000 für die 
Jahre 2018 und 2019 bewilligt zu Lasten der Investitionsrechnung, 
Investitionsbereich „Hochbauten im Verwaltungsvermögen“ (Immobilien Basel-
Stadt, Baupreisindex Nordwestschweiz, 01. April 2013). 

3. Die betrieblichen und finanziellen Folgekosten des Neubaus für das Departement 
Biomedizin werden ab Betriebsbeginn im Jahr 2022 über den Globalbeitrag der 
Universität Basel finanziert. 

4. Das Eigentum am Gebäude des Biozentrums wird vor dem Rückbau unentgeltlich 
an die Universität Basel übertragen. Der Regierungsrat wird ermächtigt, den 
genauen Zeitpunkt zu bestimmen. 

5. Eine Fläche von rund 3'850 m2 der Parzelle 238 in Sektion 1 Ecke 
Klingelbergstrasse/Pestalozzistrasse wird vor dem Rückbau des Gebäudes vom 
Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen. Der Regierungsrat wird ermächtigt, 
den genauen Zeitpunkt zu bestimmen.  

6. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt eines gleichlautenden Beschlusses des 
Landrats des Kantons Basel-Landschaft. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 


